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(2) Wurde das Arbeitsrechtsverhältnis im Laufe des 
vorangegangenen Kalenderjahres eingegangen, so ist 
die Urlaubsvergütung nach dem Durchschnittsverdienst 
der letzten 12 abgerechneten Monate vor Urlaubsbeginn 
zu berechnen. Bei kürzerer Dauer des Arbeitsrechts
verhältnisses ist die Urlaubsvergütung nach dem 
Durchschnittsverdienst, der während der bisherigen 
Dauer des Arbeitsrechtsverhältnisses erzielt wurde, zu 
berechnen.

§ 2
Diese Anordnung tritt am 1. Dezember 1959 in Kraft.

Berlin, den 29. Oktober 1959

Der Minister für Land- und Forstwirtschaft
R e i c h e l t

Anordnung 
über die Senkung von Postgebühren 

des Auslandsverkehrs.

Vom 2. November 1959

In Verwirklichung des Beschlusses der 3. Konferenz 
der Organisation für Zusammenarbeit der sozialisti
schen Länder auf dem Gebiet des Post- und Fern
meldewesens (OSS) wird auf Grund des § 38 Abs. 3 des 
Gesetzes vom 3. April 1959 über das Post- und Fern
meldewesen (GBl. I S. 365) im Einvernehmen mit den

Leitern der zuständigen zentralen Organe der staat
lichen Verwaltung folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Für Briefe bis 20 g und Postkarten nach den 

Mitgliedsländern der OSS werden die Beförderungs
gebühren des Inlandsverkehrs erhoben.

(2) Die Beförderungsgebühren des Inlandsverkehrs 
gemäß Abs. 1 gelten nach folgenden Ländern:

Volksrepublik Albanien,
Volksrepublik Bulgarien,
Volksrepublik China,
Koreanische Volksdemokratische Republik, 
Mongolische Volksrepublik,
Volksrepublik Polen,
Rumänische Volksrepublik,
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, 
Tschechoslowakische Republik,
Ungarische Volksrepublik,
Demokratische Republik Vietnam.

§ 2
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1960 in Kraft. 

Berlin, den 2. November 1959

Der Minister für Post- und Fernmeldewesen
B u r m e i s t e r
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